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1 Anlass und Aufgabenstellung  

In Mühlacker ist ein Abbruch des Bestandsgebäudes und eine Neubebauung des Grundstücks an 

der Ecke Goethestraße / Erlenbachstraße (Adresse: Erlenbachstraße 1) geplant. Um ausschließen 

zu können, dass durch das geplante Vorhaben sowohl streng geschützte als auch besonders ge-

schützte Arten beeinträchtigt werden, ist die Betroffenheit dieser Arten durch eine artenschutz-

rechtliche Relevanzprüfung abzuklären. Durch eine projektspezifische Abschichtung des zu prü-

fenden Artenspektrums müssen diejenigen Arten einer saP nicht unterzogen werden, für die eine 

verbotstatbeständliche Betroffenheit durch das Vorhaben mit hinreichender Sicherheit ausge-

schlossen werden kann. Deshalb wird in einem ersten Schritt die Relevanz ermittelt. Die Rele-

vanzprüfung kann mit Hilfe von Datenrecherchen oder/und durch eine Vorbegehung zur Ermittlung 

geeigneter Lebensraumbedingungen erfolgen. Hierdurch werden die Arten identifiziert, die vom 

Vorhaben tatsächlich betroffen sein können. Für den Fall der Relevanz erfolgt dann im zweiten 

Schritt die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung. 

 

 

2 Rechtliche Grundlagen 

Europarechtlich ist der Artenschutz in den Artikeln 12, 13 und 16 der Richtlinie 92/43/EWG des 

Rates zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen 

vom 21.05.1992 (FFH-Richtlinie) sowie in den Artikeln 5 bis 7 und 9 der Richtlinie 79/409/EWG 

des Rates über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten vom 02.04.1979 (Vogelschutzrichtlinie) 

verankert. Im nationalen deutschen Naturschutzrecht ist der Artenschutz in den Bestimmungen der 

§§ 44 und 45 BNatSchG enthalten. Entsprechend § 44 Abs. 5 Satz 5 BNatSchG gelten die arten-

schutzrechtlichen Verbote bei nach § 15 Abs. 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe 

in Natur und Landschaft, die nach § 17 Abs. 1 oder Abs. 3 zugelassen oder von einer Behörde 

durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 nur für die in Anhang IV 

der FFH-Richtlinie aufgeführte Tier- und Pflanzenarten sowie für die Europäischen Vogelarten (eu-

roparechtlich geschützte Arten). 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung wird für diese relevanten Arten untersucht, ob 

nachfolgende Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG erfüllt sind. Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verlet-

zen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen  

oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während der 

Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 

eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten aus 

der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. 
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4. wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Ablaufschema einer artenschutzrechtlichen Prüfung (KRATSCH ET AL. 2018) 

In den Bestimmungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind verschiedene Einschränkungen hinsichtlich 

der Verbotstatbestände enthalten. Danach liegt ein Verstoß gegen das Tötungs- und Verletzungs-

verbot nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn die Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das 

Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für die Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-

fikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten 

Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden kann. Gegen das Verbot des Nachstellens und Fan-

gens wild lebender Tiere und der Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungs-

formen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 liegt kein Verstoß vor, wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen 

im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verlet-

zung oder ihrer Entwicklungsformen vor Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhal-

tung der ökologischen Funktion der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang gerichtet ist, beeinträchtigt werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind. Sofern 

die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ru-

hestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird, liegt zudem kein Verstoß gegen § 

44 Abs. 1 Nr. 3 vor.  

Zur Sicherung der ökologischen Funktion können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen) durchgeführt werden. Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG erfüllt, 

so kann das Vorhaben bei Erfüllung bestimmter Ausnahmevoraussetzungen (§ 45 Abs. 7 

BNatSchG) unter Umständen dennoch zugelassen werden. 
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Einige zentrale Begriffe des BNatSchG sind vom Gesetzgeber nicht abschließend definiert worden, 

so dass eine fachliche Interpretation und Definition der fraglichen Begrifflichkeiten zur Bewertung 

der rechtlichen Konsequenzen erforderlich werden. Die Verwendung dieser Begrifflichkeiten im 

vorliegenden Fachgutachten orientiert sich an den in der Fachliteratur vorgeschlagenen und disku-

tierten Definitionen (z. B. GUIDANCE DOCUMENT 2007, Kiel 2007, LANA 2009). 

 

 

3 Methodik 

Die Relevanzprüfung erfolgt durch Datenrecherchen (Publikationen, Datenbanken der LUBW) und 

durch eine Geländebegehung zur Ermittlung der Habitatpotenziale für die relevanten Ar-

ten/Artengruppen. Durch die Habitatpotenzialanalyse wird eine Voreinschätzung der Lebensraum-

bedingungen und des zu erwartenden Artenspektrums getroffen. Hierbei wird insbesondere eine 

Einschätzung hinsichtlich des Vorkommens besonders oder streng geschützter Arten vorgenom-

men. Abschließend wird das artenschutzrechtliche Konfliktpotenzial hinsichtlich der Verbotstatbe-

stände des § 44 BNatSchG ermittelt, um daraus die planerischen Konsequenzen und das weitere 

Vorgehen ableiten zu können. Für die nach der Relevanzprüfung ggf. verbleibenden relevanten 

Arten sind weitere Prüfschritte im Rahmen einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erfor-

derlich. Für die Ermittlung der vorhandenen Habitatstrukturen wurde eine Begehung am 

29.04.2024 durchgeführt. Für die Bewertung wurden die Kriterien Gefährdung, Schutzstatus und 

Seltenheit der Tierarten herangezogen. Als wertgebend wurden alle in den Roten Listen aufgeführ-

ten Arten betrachtet, ferner nach BNatSchG streng geschützte Arten, regional seltene Arten sowie 

Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und Vogelarten des Anhangs I der EU-

Vogelschutzrichtlinie. Zur Beschreibung des Gefährdungsstatus der untersuchten Tierarten wurden 

folgende Rote Listen verwendet: 

 Baden-Württemberg Deutschland 

Vögel KRAMER et al. (2022) RYSLAVY et al. (2020) 

Säugetiere BRAUN & DIETERLEN (2003) MEINIG et al. (2020) 

Schmetterlinge EBERT et al. (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Reptilien LAUFER & WAITZMANN (2022) 
ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-

BIEN UND REPTILIEN (2020) 

Amphibien LAUFER & WAITZMANN (2022) 
ROTE-LISTE-GREMIUM AMPHI-

BIEN UND REPTILIEN (2020) 

Libellen HUNGER & SCHIEL (2006) OTT ET AL. (2015) 

Schnecken und Muscheln ARBEITSGRUPPE MOLLUSKEN BW (2008) BINOT-HAFKE et al. (2011) 

Totholzkäfer BENSE (2002) RIES et al. (2021) 

Pflanzen BREUNIG & DEMUTH (2023) METZING et al. (2018) 

Den verwendeten Roten Listen, Richtlinien und Schutzkonzepten liegen die folgenden Einstufun-

gen zugrunde: 

1 Vom Aussterben bedroht R Art mit geographischer Restriktion 

2  Stark gefährdet D/G Daten defizitär, Gefährdung anzunehmen 

3 Gefährdet ? Gefährdungsstatus unklar 

V Vorwarnliste/potenziell gefährdet  i gefährdete wandernde Art 
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4 Untersuchungsgebiet 

Das Plangebiet liegt in der Innenstadt von Mühlacker und umfasst die Grundstücke 1696 und 

1996/1 an der Ecke Goethestraße / Erlenbachstraße (Adresse: Erlenbachstraße 1). Geplant ist ein 

Abbruch des Bestandsgebäudes und eine Neubebauung mit Wohn- und Geschäftsgebäuden. Bei 

dem zum Abbruch vorgesehenen Gebäude handelt es sich um ein älteres Haus mit Läden im Erd-

geschoss und Wohnnutzung im Obergeschoss. Das Dachgeschoss ist ausgebaut und wird eben-

falls genutzt. Anbauten umfassen Garagen, Schuppen und ein Gewächshaus. Der Garten ist ins-

besondere für die innerstädtische Lage recht groß und dicht bewachsen mit Strauchpflanzungen, 

Hecken und Bäumen, darunter einige große und ältere Exemplare. Freie Wiesenflächen sind be-

schattet und eher feucht. Ein Gartenteich existiert nicht (vgl. Abb. 2 und 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 2: Lage und Abgrenzung des Plangebietes (Grundlage: LUBW KARTENDIENST)  
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Abb. 3: Aktuelle Situation im Plangebiet (April 2024) 
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5 Abschichtung relevanter Arten 

Anhand der festgestellten Habitatstrukturen und der bekannten Verbreitungsareale erfolgt unter 

Berücksichtigung der projektspezifischen Wirkfaktoren und der geplanten Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen eine gestufte Abschichtung der in Baden-Württemberg vorkommenden eu-

roparechtlich geschützten Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie und Art. 1 der EU-

Vogelschutzrichtlinie (vgl. Tab. 1). Die Nichtrelevanz einer Art begründet sich entweder durch die 

Lage des Vorhabenswirkraums außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art (A), durch 

eine fehlende Habitateignung innerhalb des Vorhabenwirkraums (H) oder durch eine projektspezi-

fisch so geringe Betroffenheit (B), dass mit hinreichender Sicherheit davon ausgegangen werden 

kann, dass keine Verbotstatbestände erfüllt werden können. Das jeweilige Abschichtungskriterium 

ist in der nachfolgenden Tabelle artspezifisch angegeben. Die nicht abgeschichteten Arten, für die 

sich ein Vorkommen im Vorhabenswirkraum und eine projektbezogene Betroffenheit nicht aus-

schließen lassen, bilden die artenschutzrechtlich prüfrelevanten Arten (P). 

Tab. 1: Abschichtungstabelle – In Baden-Württemberg vorkommende Arten nach Anhang IV der FFH-

Richtlinie und europäische Vogelarten (Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie) 

Vögel 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

X Brutvögel   vgl. Kap. 6.1 

Säugetiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Biber 

Castor fiber 
X   

 
Feldhamster 

Cricetus cricetus 
X   

 
Haselmaus 

Muscardinus avellanarius 
X   

 
Luchs 

Lynx lynx 
X   

 
Wildkatze 

Felis silvestris 
X   

 
Wolf 

Canis lupus 
X   

X 
Artengruppe „Fledermäuse“ 

Microchiroptera 
  vgl. Kap. 6.2 

Reptilien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Äskulapnatter 

Zamenis longissima 
X   

 
Europäische Sumpfschildkröte 

Emys orbicularis 
X   

 
Mauereidechse 

Podarcis muralis 
X   
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Schlingnatter 

Coronella austriaca 
X   

 
Zauneidechse 

Lacerta agilis 
X  

Wiesenflächen innerhalb des Gartens sind 

durch die Gehölzbestände beschattet und 

eher feucht. Essentielle Habitatstrukturen wie 

ungestörte Sonn- und Eiablageplätze und 

Nahrungshabitate wie magere, besonnte 

Randstrukturen sind nicht vorhanden. Durch 

die innerörtliche Lage besteht keine Vernet-

zung mit potenziellen Lebensräumen im wei-

teren Umfeld. Die Lebensraumansprüche der 

Zauneidechse werden somit insgesamt nicht 

erfüllt und ein Vorkommen kann mit hinrei-

chender Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Amphibien 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpensalamander 

Salamandra atra 
X   

 
Europäischer Laubfrosch 

Hyla arborea 
X   

 
Geburtshelferkröte 

Alytes obstetricans 
X   

 
Gelbbauchunke 

Bombina variegata 
X   

 
Kammmolch 

Triturus cristatus 
X   

 
Kleiner Wasserfrosch 

Rana lessonae 
X   

 
Knoblauchkröte 

Pelobates fuscus 
X   

 
Kreuzkröte 

Bufo calamita 
X   

 
Moorfrosch 

Rana arvalis 
X   

 
Springfrosch 

Rana dalmatina 
X   

 
Wechselkröte 

Bufo viridis 
X   

Schmetterlinge 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Apollofalter 

Parnassius apollo 
X   

 
Blauschillernder Feuerfalter 

Lycaena helle 
X   

 

Dunkler Wiesenknopf- 

Ameisenbläuling 

Maculinea nausithous 

X   

 
Eschen-Scheckenfalter 

Euphydryas maturna 
X   
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Gelbringfalter 

Lopinga achine 
X   

 
Großer Feuerfalter 

Lycaena dispar 
X   

 
Haarstrangwurzeleule 

Gortyna borelii lunata 
X   

 

Heller Wiesenknopf-

Ameisenbläuling 

Maculinea teleius 

X   

 
Nachtkerzenschwärmer 

Proserpinus proserpina 
X   

 
Quendel-Ameisenbläuling 

Maculinea arion 
X   

 
Schwarzer Apollofalter 

Parnassius mnemosyne 
X   

 
Wald-Wiesenvögelchen 

Coenonympha hero 
X   

Käfer 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Alpenbock 

Rosalia alpina 
X   

 
Eremit, Juchtenkäfer 

Osmoderma eremita 
X  

Bäume mit Habitatpotenzial für den Juchten-

käfer und sonstige Totholzkäfer sind nicht 

vorhanden. Die größeren und älteren Exemp-

lare verfügen nicht über entsprechende 

Mulmhöhlen oder relevante Totholzanteile 

 
Heldbock 

Cerambyx cerdo 
X   

 

Schmalbindiger Breitflügel- 

Tauchkäfer 

Graphoderus bilineatus 

X   

 
Vierzähniger Mistkäfer 

Bolbelasmus unicornis 
X   

Libellen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Asiatische Keiljungfer 

Gomphus flavipes 
X   

 
Große Moosjungfer 

Leucorrhinia pectoralis 
X   

 
Grüne Flussjungfer 

Ophiogomphus cecilia 
X   

 
Sibirische Winterlibelle 

Sympecma paedisca 
X   

 
Zierliche Moosjungfer 

Leucorrhinia caudalis 
X   
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Weichtiere 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Bachmuschel 

Unio crassus 
X   

 
Zierliche Tellerschnecke 

Anisus vorticulus 
X   

Pflanzen 

P Art bzw. Artengruppe A/H B Bemerkung 

 
Biegsames Nixenkraut 

Najas flexilis 
X   

 
Bodensee-Vergissmeinnicht 

Myosotix rehsteineri 
X   

 
Dicke Trespe 

Bromus grossus 
X   

 
Frauenschuh 

Cypripedium calceolus 
X   

 
Kleefarn 

Marsilea quadrifolia 
X   

 
Kriechender Sellerie 

Apium repens 
X   

 
Liegendes Büchsenkraut 

Lindernia procumbens 
X   

 
Prächtiger Dünenfarn 

Trichomanes speciosum 
X   

 
Sand-Silberscharte 

Jurinea cyanoides 
X   

 
Sommer-Schraubenstendel 

Spiranthes aestivalis 
X   

 
Sumpf-Glanzkraut 

Liparis loeselii 
X   

 
Sumpf-Siegwurz 

Gladiolus palustris 
X   

Abschichtungskriterien 

P:  X = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum und vorhabenbezogene Verbotstatbestände nach § 44 

(1) BNatSchG nicht ausgeschlossen = prüfrelevant 

(X) = Vorkommen der Art(en) im Wirkraum möglich; Erfüllung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-

stände durch Maßnahmen vermeidbar; ohne Durchführung von Maßnahmen = prüfrelevant 

A/H:  X = Wirkraum des Vorhabens liegt außerhalb des bekannten Verbreitungsgebiets der Art(en) (A) 

 oder: innerhalb des Wirkraums sind die Habitatansprüche der Art(en) grundsätzlich nicht erfüllt (H) 

B:  X = Verbotstatbestände nach § 44 (1) BNatSchG können trotz möglichem Vorkommen der Art(en) 

ausgeschlossen werden (z.B. keine Habitat-Betroffenheit, fehlende Empfindlichkeit, geringe 

Reichweite der Wirkfaktoren etc.) 
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6 Relevante Artengruppen  

6.1 Vögel 

Die Gehölzbestände des Plangebiets bieten vor allem Brutmöglichkeiten für Gehölzfreibrüter und 

in Bodennähe brütende Arten. Im Zuge der Übersichtsbegehung wurden Rotkehlchen, Amsel, Rin-

geltaube, Grünfink, Zilpzalp und Mönchsgrasmücke innerhalb des Gartens und in den Gehölzen 

entlang des angrenzenden Erlenbachs beobachtet. Größere Baumhöhlen oder Nistkästen konnten 

nicht festgestellt werden, allerdings sind Kleinhöhlenbrüter wie z.B. Kohl- und Blaumeise an 

schlecht einsehbaren Stellen nicht auszuschließen. Das Bestandsgebäude bietet Potenzial für Ge-

bäudebrüter. Bei der Übersichtsbegehung wurden keine Haussperlinge beobachtet. Ein Hausrot-

schwanz brütet am gegenüberliegenden Gebäude. Beobachtet wurden Mauersegler über der Sied-

lung, wobei noch keine Aussage getroffen werden, welche(s) Gebäude von diesen als Brutplatz 

genutzt wird (bzw.werden). Mehlschwalbennester sind am Gebäude nicht vorhanden. 

Alle europäischen Vogelarten sind durch Art. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie europarechtlich ge-

schützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG untersu-

chungsrelevant. Für die Artengruppe der Vögel ist daher eine vertiefende Untersuchung im Rah-

men einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich. Hierfür ist eine Revierkartierung 

im Plangebiet und angrenzenden Kontaktlebensraum nach anerkanntem Methodenstandard (z. B. 

Südbeck et al. 2005) durchzuführen. 

6.2 Fledermäuse 

Einige Fledermausarten besiedeln Quartiere in und an Gebäuden. Die Quartieransprüche unter-

scheiden sich dabei zwischen den Arten. Die eher frei hängenden Arten besiedeln bevorzugt un-

gestörte und geräumige Dachstühle oder Kellerräume. Spaltenbewohnenden Arten stehen eine 

Vielzahl von Quartiermöglichkeiten zur Verfügung. Spalten ab 1,5 cm Breite können als Tages- 

und manchmal auch als Wochenstubenquartier genutzt werden (DIETZ ET AL. 2007). Spaltenquar-

tiere an Gebäuden befinden sich beispielsweise hinter Wandverkleidungen, in Hohlräumen hinter 

Flachdachabschlüssen (Attika), hinter Fensterläden und in Rollladenkästen, im Dachbereich oder 

in Spalten und Löchern im Mauerwerk. Auch größere Bäume innerhalb des Plangebietes können 

in Baumhöhlen und Rindenspalten Quartierpotenzial für Fledermäuse bieten. 

Im Zuge der Übersichtsbegehung wurden keine besonderen Hinweise auf Fledermausvorkommen 

festgestellt. Eine Kontrolle der Fensterläden, die sich alle zugänglich auf Höhe des Erdgeschosses 

befinden, ergab ebenfalls keine Nachweise. Das Dachgeschoss ist ausgebaut, so dass kein durch 

Fledermäuse nutzbarer Dachboden vorhanden ist. Quartiere im Bereich der Fassade, der Dächer 

und der Gehölzbestände sind jedoch möglich. 

Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und darüber hinaus national 

streng geschützt und damit hinsichtlich der artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 BNatSchG 

untersuchungsrelevant. 
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7 Maßnahmen 

7.1 Vermeidungsmaßnahmen 

Weitere Vermeidungsmaßnahmen können sich aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 

ergeben. 

Bauzeitenregelungen  

Gehölzrodungen sind zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Tötung oder Störung von Brutvögeln 

und Fledermäusen im Zeitraum Anfang Oktober bis Ende Februar durchzuführen, die Rodung grö-

ßerer Bäume ist auf den Zeitraum Anfang November bis Ende Februar beschränkt.  

Vogelfreundliche Verglasung  

Verglasungen müssen so ausgeführt werden, dass die Glasscheiben für Vögel als Hindernis er-

kennbar sind. Vögel kollidieren insbesondere dann mit Glasscheiben, wenn sie durch diese hin-

durchsehen und die Landschaft oder den Himmel dahinter wahrnehmen können oder wenn diese 

stark spiegeln. Mit Kollisionen ist fast überall und an jedem Gebäudetyp zu rechnen. Grundsätzlich 

lässt sich keine Größe von Glasscheiben oder sonstigen transparenten oder spiegelnden Flächen 

ableiten, ab der eine Gefährdung vorliegt. Es ist jedoch plausibel, dass die Gefährdung durch Vo-

gelschlag mit der Flächengröße zunimmt. Weitere Details können den folgenden Veröffentlichun-

gen entnommen werden, die aktuell hinsichtlich der Details zum Vogelschutz an Glasscheiben als 

Stand der Technik anzusehen sind: 

▪ RÖSSLER ET AL. (2022): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht 

▪ BUND NRW (HRSG): Vogelschlag an Glas 

▪ LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT DER VOGELSCHUTZWARTEN (2022): Vermeidung von Vogelver-

lusten an Glasscheiben: Bewertung des Vogelschlagrisikos an Glas. 

Schutz nachtaktiver Tiere (Außenbeleuchtung) 

Zur Vermeidung raumwirksamer Lichtemissionen sowie einer unnötigen Lockwirkung auf Insekten 

sind bei der Außenbeleuchtung abgeschirmte, insektenverträgliche Lichtquellen (z.B. warmweiße 

LEDs) zu verwenden. Die Außenbeleuchtungen sind so zu konstruieren, dass der Lichtstrahl 

überwiegend von oben nach unten geführt und nur die zu beleuchtende Fläche angestrahlt wird. 

Horizontal oder diffus und ungerichtet strahlende Lampen dürfen nicht verwendet werden. Generell 

müssen geschlossene Leuchten verwendet werden. Insgesamt sind Beleuchtungsumfang und –

intensität sowie die Länge der nächtlichen Beleuchtungsdauer auf das notwendige Maß zu be-

schränken (eine Möglichkeit ist hier auch der Einsatz von Bewegungsmeldern). Zum aktuellen 

Kenntnisstand zur Lichtverschmutzung und Fledermausschutz wird auf Zschorn & Fritze (2022) 

verwiesen. 
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Vermeidung von Kleintierfallen 

Bauliche Anlagen sind so zu gestalten, dass keine Kleintierfallen entstehen. Licht- und Lüftungs-

schächte sind dazu abzudecken (z.B. mit feinmaschigem Gittergeflecht / Metallnetz mit Maschen-

weite max. 5 mm) oder deren Ränder zu überhöhen bzw. mit Sperrelementen zu sichern (Absatz 

mind. 15 cm). Entwässerungsschächte sind ebenfalls gegen einfallende Tiere zu sichern oder mit 

Ausstiegshilfen auszustatten. Auch offene Kellertreppen müssen entsprechend überhöht oder al-

ternativ mit Ausstiegshilfen versehen werden (z.B. Amphibienleiter oder schmale gepflasterte 

Rampe am Treppenrand).  

7.2 CEF-Maßnahmen und Maßnahmenempfehlungen 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) ergeben sich bei Bedarf aus der spe-

ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung. 

Maßnahmenempfehlung: Um das Angebot an Nistplätzen und Fledermausquartieren generell zu 

erhöhen, wird empfohlen, an dem Neubau Fledermausquartiere sowie Nistkästen für ubiquitäre 

Gebäudebrüter anzubringen. 

Außerdem wird empfohlen zu prüfen, ob zumindest ein Teil des Baumbestandes erhalten bleiben 

kann. 

 

 

8 Fazit 

Die vorliegende artenschutzrechtliche Relevanzprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass im Unter-

suchungsgebiet für die Artengruppen der Vögel und Fledermäuse Habitatpotenzial vorhanden ist 

und ein Vorkommen sowie eine Betroffenheit jeweils nicht ausgeschlossen werden kann. Eine Be-

wertung im Sinne von § 44 (1) Nr. 1 bis 3 BNatSchG ist für die genannten Arten(gruppen) erst an-

hand zusätzlicher Daten möglich, weshalb eine vertiefende Untersuchung im Rahmen einer spezi-

ellen artenschutzrechtlichen Prüfung erforderlich ist.  

Aufgrund fehlender oder ungeeigneter Lebensraumstrukturen und der Verbreitungssituation der 

einzelnen Arten ist ein Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten bzw. Ar-

tengruppen einschließlich ihrer Entwicklungsformen nicht zu erwarten 
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